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29. Jahrgang JVr. .9

September 7956

Der Fourier
OJJiziel/es Organ des Schtaeizerischen Founeraerfeandes und des

Verbandes Schu>ei'zen'scher Foun'erge/u'/fen

Amt/ich beglaubigte Au/Zage: 6333 Exemplare
Afac/i<iruc/c sämt/ic/ier Artikel nur mit Beuu/hgung der Redaktion

Die Entwicklung der öffentlichen und privaten
Leistungen der Wehrmänner

Ein Komilee für Mildärsold-Erhöhung

Der August-Ausgabe 1956 der Zeitschrift «Schweizer-Artillerist» entnehmen wir: «In der Auffassung,
dass die Soldansätze für unsere Wehrmänner möglichst rasch der allgemeinen Teuerung angepasst
werden sollten, ist zur Verfechtung dieses Ziels ein in Bern bereits bestehendes Komitee erweitert
worden. Diesem gehören an: Four. Müller Werner, Sch. Füs. Kp. IV/171, Präsident; Four. Christener
Rene, Ls. Kp. IV/11, Sekretär; Mitglieder. Hptm. Frei Walter, Kdt. Geb. Füs. Kp. 1/34; Four. Bi-
schoff Flans, Kr. Kdo. Biel; Wm. Brönnimann Willi, Füs. Kp. 1/32; Kpl. Witsehi Friedrich, Stab.

Mun. Kp. 21; Gfr. Binggeli Paul, Füs. Kp. 111/30; Kan. Otth Heinz, Sch. Flab Bttr. 36.

Es wird eine Erhöhung sämtlicher Soldansätze um einen Franken beantragt, was eine jährliche
Mehrbelastung für das Militärbudget von 9 bis 10 Millionen Franken bringen wird. Das Komitee
betrachtet diese bescheidene Forderung heute als durchaus berechtigt und ist davon überzeugt, dass

eine zusätzliche Belastung der Staatsrechnung zugunsten unserer Milizen im Schweizervolk nicht
übel vermerkt werden dürfte.»

Die nachfolgende Studie wurde uns von

Oberst R. ßau/nattn, Bern

zur Verfügung gestellt. Der Verfasser orientiert in diesem ersten Teil über die Entwicklung der
öffentlichen Leistungen an Wehrmänner in den letzten Jahrzehnten. Red.

Die Leistungen an die Wehrmänner lassen sich in zwei Hauptgruppen zusammen-
fassen:

Das Wehrmannseinkommen, welches sämtliche Leistungen des Bundes für Sold,

Verpflegung, Unterkunft und Bekleidung, die Entschädigungen der Militärversiche-

rung sowie die Leistungen für den Verdienstausfall (Notunterstützung, Lehrerstell-
Vertretungskosten, Lohn- und Verdienstersatzordnung bzw. Erwerbsersatzordnung)
umfasst und die Wehrmanns/ürsorge, welche die Förderung der leiblichen, sittlichen
und seelischen Wohlfahrt der Wehrmänner und ihrer Angehörigen bezweckt; die

Mittel hiefür werden vorab aus privaten Quellen (Spenden des Schweizervolkes) und
freiwilligen Zuwendungen von Bund und Kantonen zur Verfügung gestellt.
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